
1

Zusammenwirken der Organisationen bei größeren 
Einsätzen und Großschadenslagen

Gefahrenabwehr in Bayern

Agenda

• Die Aufgabe Rettungsdienst und Katastrophenschutz

• Die Durchführung dieser Aufgaben

• Der Rettungsdienst

• Der Katastrophenschutz

• Die Katastrophe

• Die Führungsstrukturen

• Die Befugnisse der 
Einsatzleiter

• Begriffe und Einheiten

• MAN-Richtlinie
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Rettungsdienst und Katastrophenschutz
in Bayern sind staatliche Aufgaben

• Art. 1 S. 2 i.V.m.  
... Flächendeckende Versorgung mit rettungsdienstlichen Leistungen ist 
eine öffentliche Aufgabe und durch einen öffentlich Rettungsdienst 
sicherzustellen ...

• Art. 4 Abs. 1 BayRDG
... Landkreise & kreisfreie Gemeinden haben die Aufgabe, den öffentlichen 
Rettungsdienst nach Maßgaben des BayRDG innerhalb von 
Rettungsdienstbereichen sicherzustellen ...

• Art. 2 Abs. 1 BayKSG
... Katastrophenschutzbehörden sind die Kreisverwaltungs-
behörden, die Regierungen und das StMI ...

Die Durchführung
Der Freistaat Bayern führt diese Aufgaben jedoch nicht 
selbst durch, sondern bedient sich der Hilfsorganisationen 
und Dritter:

• Art. 13 Abs. 1 BayRDG
... Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung beauftragt 
mit der bodengebundenen Durchführung der Notfallrettung, arztbegleiteten 
Krankentransport und Krankentransport ...

 Bayerische Rote Kreuz
 Arbeiter-Samariter Bund
 Malteser Hilfsdienst
 Johanniter Unfallhilfe
 Vergleichbare Hilfsorganisationen

• Art. 7 Abs. 3 BayKSG
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Der Rettungsdienst 

Im Rettungsdienst schließt der Zweckverband für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) 
mit den Durchführenden öffentlich-rechtliche 
Verträge über
• Landrettung, Art. 13 Abs. 1 BayRDG

• Notarztdienst, Art. 14 Abs. 2 BayRDG

• Luftrettung, Art. 16 Abs. 2 BayRDG 

• Berg- und Höhlenrettung, Art. 17 Abs. 2 BayRDG

• Wasserrettung, Art. 18 Abs. 2 BayRDG

Für Großschadenereignisse werden zusätzlich Einheiten der 
Durchführenden des Rettungsdienstes eingesetzt, Art. 19 Abs. 1 BayRDG

Der Katastrophenschutz

Im Katastrophenfall verpflichtet der Freistaat Bayern gem. 
Art. 7 Abs. 3 BayKSG

1. die Behörden und Dienststellen des Freistaates Bayern,
2. die Gemeinden, die Landkreise und die Bezirke,
3. die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
4. die Feuerwehren,
5. die freiwilligen Hilfsorganisationen,
6. die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege,

zur Hilfeleistung unabhängig von der Frage, ob sie ihren Sitz im 
Bereich der Katastrophenbehörde haben.

Damit steht im Katastrophenfall die maximale Interventionskraft 
des gesamten Freistaats Bayern zur Verfügung.
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Die Katastrophe

Definition gem. Art. 1 Abs. 2 BayKSG

(2) Eine Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Geschehen, bei 
dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die 
natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in 
ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und die 
Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und beseitigt 
werden kann, wenn unter Leitung der Katastrophenschutzbehörde die 
im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, 
Organisationen und die eingesetzten Kräfte zusammenwirken.

Eine Katastrophe muss von der Katastrophenbehörde erklärt und 
beendet werden, Art. 4 Abs. 1 BayKSG.

Rettungs- / sanitätsdienstlicher Verbund, auf der Basis BayRDG, BayKSG

Einsatzleiter 
Rettungsdienst

gem.  § 13 I AVBayRDG

Sanitätseinsatzleitung (gem. Art. 19 Abs. 2 BayRDG)
(Organisatorischer Leiter und Leitender Notarzt)

ggf. mit Fachberatern der eingesetzten Einsatzsparten

Einsatzleiter 
Wasserrettung

gem.  § 13 III AVBayRDG

Einsatzleiter 
Bergwacht

gem.  § 13 III AVBayRDG
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Örtlicher Einsatzleiter (gem. Art. 15 BayKSG)
(ggf. mit Fachberatern aus den eingesetzten Einsatzsparten)

Einsatzleitung im MANV-,  K- Einsatz

Die Führungsstrukturen

Großschadensereignis unterhalb der Katastrophenschwelle:
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Rettungs- /sanitätsdienstlicher Verbund, auf der Basis BayRDG und BayKSG,

Einsatzleiter 
Rettungsdienst

gem.  § 13 I AVBayRDG

Sanitätseinsatzleitung (gem. Art. 19 Abs. 2 BayRDG)
(Organisatorischer Leiter und Leitender Notarzt)

ggf. mit  Fachberatern der eingesetzten Einsatzsparten

Einsatzleiter 
Wasserrettung

gem.  § 13 III AVBayRDG

Einsatzleiter 
Bergwacht

gem.  § 13 III AVBayRDG

Örtlicher Einsatzleiter (gem. Art. 6 BayKSG)
(ggf. mit Fachberatern aus den eingesetzten Einsatzsparten)

Einsatzleitung im MANV-,  K- Einsatz

Die Führungsstrukturen
Im Katastrophenfall:

Führungsgruppe Katastrophenschutz 
In der Kreisverwaltungsbehörde ggf. mit Fachberatern aus den eingesetzten Einsatzsparten
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Die Befugnisse der Einsatzleiter
• Die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK)
 leitet den (Katastrophen-)Einsatz,
 stellt dabei sicher, dass alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt 

sind, 
 kann allen für den Einsatzbereich zuständigen staatlichen Behörden 

und Dienststellen der gleichen oder einer niedrigeren Stufe, mit 
Ausnahme der obersten Landesbehörden, Weisungen erteilen 
(Art. 5 BayKSG).

• Der Örtliche Einsatzleiter (ÖEL)
 leitet im Rahmen des Auftrags und der Weisungen der  

Katastrophenschutzbehörde alle Einsatzmaßnahmen vor Ort 
 kann allen eingesetzten Kräften Weisungen erteilen (Art. 6 BayKSG)
 im Vorhinein bestellter ÖEL (Art. 6 Abs. 2 BayKSG) kann bei einem 

Schadenereignis unterhalb der Katastrophenschwelle die 
Einsatzleitung übernehmen, Art. 15 BayKSG. In diesem Fall kein 
Weisungsrecht gegenüber der Polizei, Art. 15 Abs. 1 BayKSG.
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Die Befugnisse der Einsatzleiter

• Die Sanitätseinsatzleitung (SanEL)
 kann zur Durchführung ihrer Aufgaben den am Einsatz Beteiligten 

des Rettungsdienstes, des Sanitäts- oder Betreuungsdienstes, der 
Leitende Notarzt auch den mitwirkenden Ärzten in medizinisch-
organisatorischen Fragen Weisungen erteilen.

• Der Einsatzleiter Rettungsdienst (ELRD)
 leitet im Rahmen den Einsatz aller Kräfte des Rettungsdienstes 

und koordiniert ihn mit den Kräften des Sanitätsdienstes, es sei 
denn, dies erfolgt durch die SANEL, § 14 Abs. 4 AV BayRDG,

 ist befugt, zur Durchführung seiner Aufgaben den in seinem 
Einsatzabschnitt tätigen Einsatzkräften Weisungen zu erteilen, 
§ 15 Abs. 1 AV BayRDG.

• Der Einsatzleiter Berg- und Höhlenrettung (ELBW) und 
der Einsatzleiter Wasserrettungsdienst (ELWRD)
 koordiniert und führt alle dafür eingesetzten Kräfte, § 14 Abs. 4 AV 

BayRDG, 
 ist befugt, zur Durchführung seiner Aufgaben den in seinem 

Einsatzabschnitt tätigen Einsatzkräften Weisungen zu erteilen, 
§ 15 Abs. 2 AV BayRDG.

• Zusammenarbeit der Facheinsatzleiter (ELRD, ELBW, ELWRD)
 vertrauensvolle Zusammenarbeit, § 14 Abs. 4 AV BayRDG 
 haben kein gegenseitiges Weisungsrecht 
 Ausnahme: Festlegung eines Patientenübergabeortes durch den ELRD 

bei Dissens, § 15 Abs. 3 AV BayRDG.

• Bestellung der Einsatzleiter
 Die Sanitätseinsatzleitung wird durch den ZRF,
 die Facheinsatzleiter werden durch die Durchführenden des 

Rettungsdienstes jeweils auf die Dauer von fünf Jahren bestellt, 
§§ 16, 17 AV BayRDG.
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Gefahrenabwehr in Bayern

Einheitliche Begriffe im 
Rettungs-, Sanitäts-, und 

Betreuungsdienst 

Einheitlicher Terminus

14
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Gefahrenabwehr in Bayern

Einheiten des Rettungs-
und Sanitätsdienst

16
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Taktische Einheiten

Richtlinie für den Sanitäts- und Betreuungsdienst wurde am 13. März 
2009 von der Landesbereitschaftsleitung beschlossen und soll 
bayernweit verbindlich umgesetzt werden.

Die Hilfsorganisationen mit den Fachdiensten: 

• Sanitätsdienst
• Betreuungsdienst
• Logistik und Technik
• Information und Kommunikation
• Rettungshunde
• CBRN ( E )
• Notfallnachsorge
• Suchdienst und
• den Krad-Staffeln der Hilfsorganisationen bzw. der BRK-

Motorradstreife 
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Gefahrenabwehr in Bayern

Aufbau der Einsatzstrukturen 
des Rettungs- und 

Sanitätsdienstes bei einem 
Massenanfall
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Herzlichen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit!


